
SATZUNG
der

KATZENHILFE MÜNSTER E.V.
in der Fassung vom 10.05.2021

§ 1 lrlame und §itz

(1) Der Verein 1iührt den Namen Katzenhilfe Münster e. V. Er ist im Vereinsregister
eingetragen.

(2) $itz des Vereins ist Münster. Sein Tätigkeitsbereich erstreckt sich auf die stadt Münster
und Umgebungl.

§ 2 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 3 Zweck des Vereins

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Tierschutzes im Sinne des § 52 Absatz 2 Nr. 14
AO, unter besonderer Bertrcksichtigung der Katzen.

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

- Hilfeleietungen für in Not geratene Katzen
- die Kastration und Kennzeichnung venruilderter Katzen und in begründeten Einzelfällen
auch anderer K.atzen, im Bedarfsfall Nachver$orgLlng dunch Einrichtung von Futterstellen
- die Einrichtung von Endpflegestellen für nicht mehr vermittelbare Katzen (Krankheit, Verlet-
zung, Verhaltensauffälligfl<eiten etc. )
- die Veranlassung strafrechtlicher Verfolgung von Tierquälereien elc.
- die Aufklärung und lnformation der Öffentlichkeit über das Wesen der Tiere, Beratung der
Katzenbesitzer in Fragen der Katzenhaltung und -pflege und beiVerhaltensauffälligkeiten
- die Organisation eines Catsittings auf Gegenseitigkeit, urm Mitglieder trei der hletreuung
ihrer Katzen wiil'rrend Urlaub oder Abwesenheit zu unterstützen
- die Unterstutzung von Katzenbesitzern, die sich von ihrem Tier trennen müssen, durctr die
Haus-zu-Haus-Vermittlung

§ 4 Gemeinnültzigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelhar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts ,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Soweit der Verein seine
Aufgaben nicht selbst wahrnimmt, kann er sich zu deren Erfullung einen Hilfsperson im Sinne
des § 57 AbsaE 1 Satz 2 AO bedienen (Fassung vom 01.10.2002, zuletzt geändert am
12.07.2022).

(2) Der Verein tst selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
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(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus uittetn deä vereins.

(a) Es darf keine Persg.n du1cil'r Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe vergütungen begünstigt werden.

§ 5 Vereinsordnungen

(1) Der Verein kann sich Vereinsordnungen geben, und zwar

- eine Versammlungsordnung
- eine Beitragsordnung

Für den Erlass und die Anderung ist die Mitgliederversammlung zuständig.

(2) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

(3) Die jeweilige Vereinsordnung ist nicht Bestandteit der Satzung.

§ 6 Kommunikationsmittel des Vereins

(1)DerVereinunterhälteineeigeneHomepageunter'Fürdie
Administration der $eite ist der vorsitzende des vereins ruständig.

(2) Die Kommunikation im Verein inklusive der Einladungen zu den
Mitgliederversammlungen erfolgt per E-Mail. Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verein ihre
E-Mail-Adresse sowie deren Anderung mitzuteilen.

Mit Mitgliedern, die über keine E-Mail-Adresse verfügen, erfolgt die Kommunikation brieflich.

§ 7 Aufnahme von Mitgliedern

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche volljährige Pr:rson werden, welche die Ziele
des Vereins unterstützt.

(2) klitglieder des Vereins sind die aktiven {bringen sich aktiv in die Vereinsarbeit ein) und
passiven Mitglieder (leisten nur einen finanziellen Beitrag).

(3) Die Mitgliedschaft wird durch einen schriftlichen Aufnahmeantrag beantragt. über den
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand abschließend; ein Anspruch auf Aüfnahme
besteht nicht. lm Falle einer A,blehnung brauchen die Gründe nicht dargelegt zu werden.

(4) Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung des Vereins und die Vereins-
ordnungen als verbindlich an.
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§ 8 Rechte unrl Pflichten der Mitglieder

() Oie Mitglieder sind berechtigt, duroh die Inanspruchnahme ihrer Mitverwaltungsrechte die
Geschicke des Vereins mitzubestimmen. Hierzu gehören:

. Teilnahme an der Mitgliedenrersammlung. Rede-, ,\Ltskunfrs- und Antragsrecht sowie Stimmrecht in der Mitgliederversammlungn das aktive und passive Wahlrecht.

(2) Jedes Mitglied hat eine §timme. Die Übertragung des Stimmrechts ist nicht zulässig.

13) Ein l/itglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines
Rechtsgeschäfts mit ihm oder einer ihm nahestehenden Person odei dle Einleitung oder
Erledigung eines Rechtsstreits zwischen ihm oder einer ihm nahestehenden person und
dem Verein betrifft. Das stimmverbot gilt auch für vorstandsmitglieder.

(4) Wenn liber den Ausschluss befunden wird, ist das betroffene Mitglied vom Stimmrecht
ausgesclrlossen.

(5) Des Weiteren bestehen Schutzrechte. Hienzu gehört

- das sogenannte Minderheitenrecht, welches einer Minderheit der Mitglieder ermöglicht, die
Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu verlangen
- das Recht aul'Ergänzung der Tagesordnung einer Mitgliederversammlung
- der Austritt auls dem Verein
- der Scl"rrutz der personenbezogenen Daten

(6) t\tlitglieder haben das Recht auf die Teilnahme am Catsitting auf Gegensettigkeit.

(7) Die tunitglieder sind verpflichtet,

- die Zwecke urrd Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern
- alles zu unterlassen, was das Ansehen oder den Zweck des Vereins schädigen könnte
- die Satzung, Vereinsordnungen, dle Beschlirsse der Mitgliederversammlung und die
Anordnungen des Vorstands bzw. den von ihm beauftragten Personen zu befolgen
- den Mitgliedsbeitrag pünktlich zu entrichten
- Anderungen ihrer Bankverbindung r.rnd ihrer Adresse dem Vorstand des Vereins zeitnah
mitzuteilen

§ 9 Disziplinäre Maßnahmen

(1) Verstöße gegen die Satzung oder die bestehenden Vereinsordnungen körrnen durcnr den
Vorstand geahndet werden. Vor der Festsetzung einer Strafe ist dem Mitglied Gelegenheit
zur $tellungnahrne zu geben.

(2) Mögliche Strafen können sein:

a) Ermahnung oder Rüge
b) Entzug des Stimmrechts für eine bestimmte Zeit
c) Kündigung
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d) Ausschluss aus dem Verein

§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch

a) den Austritt des Mitgliedes aus dem Verein
b) den Tod des Mitgliedes
c) die Streichung von der Mitgliedertiste
cl) dle Kündigung durch den Verein
e) den Ausschluss aus dem Verein

(2) Die Mitgliedschaft kann durch das Mitglied mit einer Frist von sechs Wochen zum
Jahresende schriftlich - brieflich oder per E-Mail - gekündigt werden, Der Mitgliedsbeitrag
ist bis dahin zu brezahlen.

(3) Ein Mitglied kann von der tvlitgliederliste gestrichen werden, wenn

a) es sich mit seinen finanziellen Verpflicl,tungen trotz zweimaliger Mahnung länger als
drei Monate im Rückstand befindet. ln der Mahnung ist auf die Streichung
hilnzuweisen.

b) sein Aufenthalt unbekannt ist.

(4) ln Fällen, in denen ein Mitglied gegen die Satzr.rng verstößt, den Verstoß aber keinen
Ausschluss aus dem Verein rechtfertigt, kann die Mitglietlschaft durrch <Jen Vorstand mit
einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Die Kündigung ist
schriftlich zu begründen,

(5) Ein Ausschluss aus dem Verein kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Solche Gründe
liegen vor, wenn ein Mitglied schuldhaft

a) in grober Weise den lnteressen des Vereins, seinem Zweck und seinen Zielen
zr.rwiderhandelt

b) gnobe Verstöße gegerr die Satzung und die Ordnungen des Vereins begeht
c) sich vereinsschädigend verhält

Üben den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfaoher Mehrheit, nachdem dem
Mitglied im Vorfeld Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen $telk"rngnalrrne gegeben
wurde. Der Beschluss muss begründet und mittels Einschreiben oder persönlich zugestellt
werden. Er ist'rrereinsintern nicht anfechtbar.

Eine Erstattung lrereits entrichteter Mitgliedsbeiträge im Falle des Ausschlusses findet nicht
statt.

Bis zum nechtskräftigen Abschluss des Ausschlussverfahrens ruhen die mitgliedschaftlichen
Rechte des Mitgliedes.

Ein ausgeschlossenes Mitglied kann nicht wieder aufgenommen werden.
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§ 11 Finanzierrung

(1) Die Finanzierung erfolgt durch

- Mitgliedsbeitrüge und Spenden
- Zuwendungerl aus öffentlichen Mitteln, sofern diese bereitgestellt werden
- Geldauflagen

(2) Von den Mitgliedern werden regelmäßige Eeiträge erhoben; über deren Höhe beschließt
die Mitgliederversammlung.

Die lVlitglieder l,erpflichten sicfi'r, ihre Mitgliedsbeiträge im Rahmen des SEpA-Verfahrens zu
entrichten und erteilen ein SEPA-Lastschrift-Mandat.

Näheres regelt die Beitragsordnung, welche durch die Mitgliederversantmlung beschlossen
wird.

(3) Darüber hinaus werden spenden in beliebiger Höhe entgegengenommen.

§ 12 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand

§ l3 Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Sie ist für alle Angelegenheiten
des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen V'ereinsorgan überträgen wurden.
Die Mitgliederversammlunrg hat insbesondere folgende,Aufgaben wahrzunehmen:

- Bestellung und Abberufung des Vorstandes
- Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes und des Berichtes der Kassenprüfer
- Entlastung des Vorstandes
- Bestellung der Kassenprüfer
- Festsetzung der Höhe von Mitgliedsbeiträgen
- Anderung der Satzung und des Satzungszwecks
- Erlass und Anderung von Vereinsordnungen
- Auflösung des Vereins
- Beschlussfassung zu sonstigen Punkten auf der'fagesordnung

§ 14 Einberufung und Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliedenversammlung wird ntindestens einmal im Jahr durch den Vorstand
einberufen,

(2) Eine außerordentlicher Mitgliederversammlung kann jedezeit durch den Vorstand
einberufen werrlen. Er ist zudem zur Einberufung verpflichtet, wenn mindestens ein Fünftel
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der Mitglüeder dies schriftlich oder per E-Mail unter Angahe des Zwecks und cler Gründe
verlangen.

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kann die Satzung nicht geändert
werden.

(3) Der Vorstand legt den Ort der Mitgliederversammlung fest und lädt zur präsenz-
veranstaltung ein. Er kann be[ der Einladung vorsehen, dass Mitglieder auch ohne Anwesen-
heit am Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation an der Versamrnlung
teilnehmen und andere Mitgliederechte ausüben können (hybride Versammlung). Er kann
außerdem eine rein virtuelle Itilitgliederversammlung ohne physischen Versamnäungsoft
einberufen.

Der Vorstand lädt alle Mitglieder schriftlich - brieflich oder per E-Mail - unter Angabe der
vorläufigen Tagesordnung mit einer Frist von zweiWochen ein. Die Frist beginnt mit dem auf
die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Die Einladung gilt-als zuge-
gangen, wenn sie an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift oäer E-ttflait-ndresse
gerichtet war.

Sofern die Mitgliederversammlung in hybrider oder virtueller Form stattfindet, sind die Mit-
glieder in geeigneter Form darüber zu informieren, wie sie ihre mitgliedschaftlichen Rechte,
insbesondere ihr Rede-, Antrags- und stimmrecht ausijben können.

(a) Mitglieder können bis zu fünf Tage vor der Versammlung Beschlussanträge zur
Tagesor<lnung stellen, über die wirksam beschlossen werden kann. über didZuhssung der
Anträge entscheidet die Mitgliederyersammlung mit Drei-\tiertel-Mehrheit.

(5) Der Vorsitzende des Vereins, im Falle seiner Verhinderung eines der anderen Vorstands-
mitglieder, leitet die Mitgliederversammlung.

(6) BeiVorstandswahlen bestimmt die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen $timmen einen Wahlleiter. Dieser hat für die Dauer des Wahlvorganges die
gleichen Rechte und Pflichten wie der Versammlungsleiter.

(7) Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die
Zahl der teilnehmenden stimmberechtigten MltglierCer beschlussfähig. FürAbstimmungen
gelten die gesetzlichen [Vlehrheitsverhältnisse - mit folgenden Ausnähnren: Abweicheid von
der gesetzlichen Regelung muss die,Abberufung eines Vorstandsmitgliedes und die
Zulassung von Eeschlussanträgen zur Tagesordnung mit dreiViertelÄ der abgegebenen
§timmen beschlossen werden. Enthaltungen und ungültige Stimmen zählen nli derAus-
zählung nicht mit.

(8) Abstimmungen werden grundsätz{ich offen durch Hanclzeichen vorgenomnnen. Ein
Antrag auf Vornahme einer geheimen Abstimmung bedarf der einfachen Mehrheit der
abgegebenen $timmen, wobei Entha[tungen und ungültige Stimmen bei der Auszählung
nicht mitzählen.

(9) Der Ablauf der Mitgliederversammlung ergibt sich aus der Versammlungsordnung,
welche durch die Mitgliederversamnrlung zu beschließen ist.

(10) Über die Mitgliederversammlung ist ein Verlaufsprotokoll anzr.rfertigen. Die Einzelheiten
zur Protokollfü hru ng regelt ebenfalls die Versamm lun gsorrJn ung.

(11) Beschlüsse können auch ohne Versammlung auf schriftlichem Wege herbeigefühü
werden. tsei der Mitteilung den Beschlussgegenstände ist durch den Vorstand daiauf
" Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Venrrrendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers
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hinzuweisen, da§s eine Stimmabgabe nur innerhalb einer durch den Vorstand vor-
gegebenen Frist erfolgen kann. Entscheidend ist der Zugang beim Verein. Diese Stimm-
abgabe kann schriftlich oder per E-Mail erfolgen.

Der Beschluss ist wirksam gefasst, wenn sich mindestens ein Driüel der stimmberechtigten
Mitglieder an der Abstimmung beteinigt und der Beschluss die nach der satzung erfordär-
liche Mehrheit erreicht hat. Die Auszählung erfolgt im Rahmen einer Vorstandsäitzung zu
einem zuvor bekanntgegebenen Termin. Das Ergebnis ist den Mitgliedern in geeigneler
Forrn mitzuteilen.

(12) Beschlüsse der Mitgliederversammlung können nur innerhalb einer Frist von einenr
Monat angefochten werden. Die Frist beginnt mit cler Bekanntgabe des Beschlusses.

§ 15 Der Vorstand

(1) DerVorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB besteht aus mindestens drei und
höchstens fünf Vereinsmitgliedern, und zwar

- aus dern Vorsitzenden und
- aus den Vorstandsmitgliedern

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch jedes Vorstandsmitglied allein
vertreten.

Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Darin legt er insbesondere die
Aufgabenteilung innerhalb des Vorstandes in eigerrer Zuständigkeit fest und beschließt die;
erforderlichen Einzelheiten der vorstandsarbeit mit einfacher Mehrheit.

(2) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversamrnlung bestellt.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die Mitgliederversammlung grundsätzlich inn
Rahrnen einer Einzelwahl gewählt. Zur Vereinfachung des Ablaufs von Einzelwahlen kann
die Mitgliederversammlung einre Gesamtwahl beschließen.

Kandidieren mehrere Mitglieder für ein Amt und keines erreicht im ersten Wahlgang die
erforderliche Mehrrheit, wird elne Stichwahlzwischen den beiden führenden Kandidäten
durchgeführt. Gewählt ist, wer im nachfolgenden Wahlgang die meisten Stimrnen auf sich
vereint. Näheres regelt die Versamrnlungsordnung.

(4) Die Amtszeit des Vorstandes beträgt vier Jahre. Eine Wiedenruahl ist zulässig. Die
Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewäh[ ist.

(5) Kann ein Mitglied des Vorstandes für voraussichtlich länger als sechs Monate seine
Aufgaben nicht wahrnehmen, ist der Vorstand berechtigt, ein anderes Mitglied des
Vorstandes mit der Wahrnehmung cler Aufgaben des verhinderten Mitgliedes zu betrauen.

Dies ist der nächsten Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu geben.

(6) Triü ein Mitglied des Vorstandes zurück, kann es seinen Rücktritt nur durch eine
schriftliche Erklärung mit einer Frist von vier wochen gegenüber den übrigen
Vorstandsmitglledern erklären.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung cler $prachformen männlich, ,weiblich und divers
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(7) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ende seiner Amtsperiode a{..ls dem Vonstand aus,
können die verbliebenen Vorstandsrnitglieder ein anderes Mitglied des Vorstandes für die
restliche Amtszeit mit der Wahrnehmung der Aufgaben des ausgeschiedenerr Mitgliedes
betrauen.

Alternativ kann vom verbliebenen Vorstand für die restliche Amtszeit ein Ersatzmitglied
berufen werden. Dies gilt nur so lange, wie die in cler Mitgliederversammlung gewahlten
Vorstandsmitglleder noch die Mehrheit im Vorstand bilden.

Dies ist der nächsten Mitgliederversarnmlung zur Kenntnis zu geben.

(8) Die Mitglieder des Vorstandes können nur durch einen Beschluss der
Mitgliederversammlung abberufen werden. Für den Beschluss ist eine Mehrheit von drei
Vierteln der abgegebenen Sti nn men erforderlich.

Die Abberufung eines Vorstandsmitgliedes ist wirksam, bis die Unwirksamkeit rechtskräftig
festgestellt ist.

§ 16 Zuständigkeit des Vorstandes

(1) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Dabei ist er an das Gesetz, die
Satzung, seine Geschäftsordnung und die Weisungen der Mitgliederversammlung
gebunden.

(2) Der Vorstand ist für aüle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit diese nicht
durch Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende
Aufgaben wahrzunehmen :

- Erlass einer Geschäftsordnurng
- Beschlussfassung irber den Ennrerb und die Beendigung von Mitgliedschaften
- Erstellung der Buchführung, des Rechnungsabschlusses; und eines Tätigkeitsberichtes
- Vonbereitung der M itgliederversamm I ung, Aufstel I ung der Tagesordn u ng
- Einberufung der Mitgliederversammlung
- Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung

(3) Der Vorsitzende ist Sprecher des Vorstandes und leitet die Vorstandssitzungen und die
Mitgliederversammlung. lm Falle der Verhinderung vertritt ihn eines der anderen
Vorstandsmitglieder.

§ {7 Einberufr,rng und Beschlussfassung des Vorstandes

(1) Der V'orstand ist den Erfordernissen entsprechend, rnindestens jedoch einmal in jedem
Geschäftsjahr, zur Sitzung einzuberufen.

(2) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstarrdssitzungen, die von dem Vorsitzenden
oder - im Fall der Verhinderung - von einem der anderen Vorstandsmitglieder per E-Mail mit
einer Einladungsfrist von mindestens 10 Tagen einberufen werden. ln dringenclen Fällen
kann diese Frist verKüzt werden.

(3) Die Vertretung im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden regelt derVorstand in seiner
Geschäftsordnung.

" Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers
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(4) Mit der Einlaclung zu der Sitzung ist die Tagesordnung stichpunktartig anzugeben.
Zusätzliche Anträge können bis zur Eröffnung der Sitzung beim Vorsitze-nden pir E-Mail
eingereicht werden.

(5) Die Vorstandssitzung findet in Präsenz- oder in hybrider/virtueller Form statt. Die kon-
krete Form wird bei der Einladung bekannt gegeben.

Mitglieder des Vorstandes, die nicht an der Vorstandssitzung teilnehmen können, können
sich schriftlich an der Abstimnnung beteiligen. Zu diesem Zwbck senden eie dern Vorsitzen-
den ihr Votum zu den einzelnen Tagesordnungspunkten zu. Dieses ist den Teitnehmern der
Sitzung vor der Beschlussfassung zur Kenntnis zu geben.

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindesttens drei seiner Mitglileder an der
Abstimmung teilnehmen. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des sitzungsleiters
den Ausschlag.

(7) Ein Vorstandsbeschluss kann auch auf schriftlichem Wege oder im Rahmen digitaler
MÖglichkeiten gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu
beschließenden Regelung erklären.

(8) Der Vorstanrd kann auch ohne Rücksicht auf Form und Frist der Einladung eine
Vorstandssitzung abhalten, wenn al[e Mitglieder zustimmen.

(9) Liegt der dringende Verdacht vor, dass ein Vorstandsmitglied vorsätzlich oder grob
fahrlässig gegen seine Sorgfaltspflichten verstoßen hat, X<ann es für bestimmte Auigaben mit
einem Tätigkeitsverbot belegt oder vorläufig, bis zur endg[rltigen Entscheidr.rng durCh die
ordentliclre Mitgliederversammlung, des Amtes enthoben werden.

(10) Die 'Vorstandsbeschlüsse sind zu protokollieren, vom Sitzungsleiter zu unterschreiben
und allen Vorstandsmitgliledern in digftaler Form zukommen zu lassen. Das Protokoll soll Ort
und Zeit der Vorstandssitzung, die N,lamen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und
das Abstimmungsergebnis enthalten.

§ 18 Kassenprüfung

(1) Die Mitgliederversammlung bestellt alle zwei Jahre zwei Kassenprüfer oder im
Jahreswechseljeweils einen Kassenprüfer für die Dauer von zwei Jahren. Die Kassenprüfer
bleiben bis zu einer Neuwahl im Amt. Eine \Mederwahl kann nur einmalvorgenommen
werden, so dass sich eine Amtsperiode auf vier Jahre beschränkt.

(2) Scheidet ein Kassenprüfer vorzeitig aus seinenr Amt aus oder ist er auf absehbare Zeit
nicht in der Lage, seine Aufgaben wahruunehrnen, kann die Kassenprüfung für das
betreffende Geschäfisjahr durch nur einen Kassenprtifer erfolgen. Bei der nächsten
ordentlichen Mitgliederversammlung ist das Amt des ausgeschiedenen bzw. verhinderten
Kassenprüfers neu zu besetzen.

(3) Es darf kein Vorstandsmitglied nrit dem r\rnt des Kassenprüfers betraut werden. Gleiches
gilt für Personen, welche mit Vorstan'rdsmitgliedern verwandt oder ver$chwägert sind sowie
deren Lebenspantner.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit rüird auf riie gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich unrj divers
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. '



(4) Der Jahresabschluss ist von den Kassenprüfern rechtzeitig vor der ordenilichen
Mitgliederversarnmlung zu prüfen. Die Kassenprüfer haben Oie fatigfeit des Vorstandes in
finanzieller Hinsicht allgemein und die Kassenführung im Besonderen auf sachliche und
rechnerische Richtigkeit zu prüfen. Beanstandungen und Empfehlrngen sind dem Vorstand
unvezüglich zu unterbreiten. Der Bericht der Kassenprüfer ist schriftlich niederzulegen.

(5) Die Kassenprüfer erstatten den Mitgliedern ihren Bericht, indenr sie ihn auf der
Mitgliederversammlung verlesen, und ätelten die A,nträge über die Enilastung der Mitglieder
des Vorstandes.

§ 19 Ersate von Aufuvendungen

(1) Das Vorstandsamt und andere Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamflich
ausgeführt.

(2) Mitglieder des Vorstandes haben nrach § 670 BGB einen Anspruch auf Ersatz der
Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entsianden sind. Dazu gehören
insbesondere die Nutzung privater PKW oder Telefone, die Verauslagung von Btrro[raterial-
und Portokosten oder die Bereitstellung von Räumlichkeiten.

(3) DarÜber hinaus können aktiv tätige Mitglieder und Nicht-Mitglieder Aufirendungen für
diese Kosten geltend machen, sofern sie vom Vorstand verbindlich beauftragt wurden, Der
vorstand wird ermächtigt, weitere Einzelheiten durch Beschluss zu regeln.

(4) Voraussetzungen für die Erstattung in angemessener Höhe sind:

- Die im lnteresse des Vereins getragenen Kosten müssen durch prüffähige Einzelbelege
nachgewiesen werden. Der Einzelnachweis der Austagen ist nicht erfoßerlich, wenn
pauschale Zahlungen den tatsächlichen Aufiruand offensickrtlich nicht übersteigen.

; Die Erstattung von Fahrtkosten erfolgt mit pauschalen l(ilometersätzen in denr Umfang und
in der Hohe, wie sie durch die gesetzlichen Vorschriften als steuerfrei anerkannt sind.
- Der Anspruch auf Aufwendungsersatz muss zeitnah geltend gemacht werden.
- Der Verein muss wirtschaftlich in der Lage sein, die Aulwendungsersatzansprüche zu
befriedigen.

§ 20 Auflösung des Vereine

(1) Die Auflösung des Vereins kann durch die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von
drei Vierteln der abgegebenen Stimmen besci.rlossen werden.

(2) BeiAuflösurrg des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere
steuerbe giinstigte Körperschaft zwecks verwendu ng für den Tierschutz.

(3) Die Liquidation wird durch den Vorstand vorgenommen, sofern die
Mitgliederversammlung keine anderen Personen zu Liquidatoren bestellt. Es gelten die
gesetzlichen Bestimmungen.

( ) Für Bekanntrnachungen des Vereins, welche aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen
erforderlich werden, gelten die gesetzlichen Regelungen.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung c.ler Sprachformen männlich, weiblich unci divers
(miWd) ven ichtet, Sänrtliche Personenbezeichnunlgen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. -



§ 2{ SaEungsänderung

Redaktionelle Anderungen und Anderungen der Satzung, die durch Vorgaben von Gerichtenoder Behörden erforderlich werden, kanrider Vorstand üärnehmen. Dieie Anaerungen sindder Mitgliederversämmlung zur Kenntnis zu geben.

§ 22 lnkrafttreten der SaEung

?iTt satzung wurde in d-e1 Mitgliederversammlungen vom 02.11.2a22und 10.05.2023 mitder hierfÜr erforderlichen Mehrheit beschlossen. Siätritt an die Stelle Oerliirrerigen satzung
mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

4.
a) Satzung:
Die Mitgliederversammlung vom 02.'l 1.2a22 hat die Neufassung der $atzung
beschlossen.
Die Mitgliederversammiung vom 10,05,2028 hat die Anderung der satzung in §
14 {Einberufung und Beschlu**fassung der Mitgliederversamrnlung}, § 1zl
Einberufung und Beschiussfassung des VorstancsS uno § 22 {tnkräittÄten'aer
Satzung) beschlossen.

EinffAqgnoen ?eim Am§ggrlcnt.Mpnsre{ in] Vereinsreqister 401 4

1.

Nummer der Eintragung: I

ß

a) Tag der Eintragung:
2ö.A7.2ü23
Hartrnann

b) Bemerkungen:
BeEchluss Bl. 136 ff d,A.
Satzung Bl. 140 ff d.A.
Beschluss yom 10.05.2023 Bl. 162 ff.,
Ai<tuelle Sateung vom 10.05.2fi25 gt. 174 ff. d. A

" At!§ G$ndefi der bessEren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige vemendung cer sprachformen männlich, weibtich und divers(rdwld) ver.ichtet. Sämtiiche Pereonenbezeichnungen gelten §leidrennaßeniur al1g'Gesc,hhchter. .


